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auf Ihre Anfrage antworte ich wie folgt: 

 

 

1. Welche Ämter/Arbeitsgebiete der Stadtverwaltung Erfurt wurden als 

besonders korruptionsgefährdet im Sinne des Punktes 8 der Richtlinie 

festgestellt? 

 

Ein besonderes Augenmerk ist auf die Arbeitsgebiete ausgerichtet, wie 

Verdingung, Beschaffung und alle Organisationseinheiten, die mit Anträgen 

und Bescheiden zu Gunsten oder zu Ungunsten Dritter beschäftigt sind.  

 

 

2. Mit welchen Maßnahmen (z.B. Personalkonzept zur Sicherung der Rotation 

des Personals für Dienstposten mit besonderer Korruptionsgefahr, 

Sicherstellung des „Mehr-Augen-Prinzips“ und der Dienst- und Fachaufsicht 

bei korruptionsgefährdeten Arbeitsgebieten) stellen Sie sicher, dass 

Korruptionstendenzen in der Stadtverwaltung verhindert, ggf. erkannt und 

bekämpft werden können. 

 

Aktuell wird die bisherige Richtlinie aus dem Jahr 2004 überarbeitet. Sie 

befindet sich derzeit im Geschäftsgang. Das Antikorruptionskonzept 

beinhaltet eine Vielzahl von Maßnahmen, die sowohl der Vermeidung als 

auch der Aufdeckung von korruptiven Praktiken dienen. Die Umsetzung dieser 

Maßnahmen wird durch die Amtsleitungen, jeden einzelnen Bediensteten 

bzw. durch die jeweiligen Vorgesetzten verantwortet. 

  

Ein Arbeitskreis Antikorruption wird eingerichtet werden. Aufgabe dieses 

Arbeitskreises wird es sein, den Antikorruptionsbeauftragten in seiner Arbeit 

durch fachliche und praxisnahe Anregungen zu unterstützen und diese zu 

beraten.  

 

 

 

 

Der Oberbürgermeister 
 

Landeshauptstadt Erfurt . Der Oberbürgermeister . 99111 Erfurt 

 

  
Fraktion FDP 

Herr Herbert Rudovsky 
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Sehr geehrter Herr Rudovsky, Erfurt,  
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Hierzu werden insbesondere gehören: 

 

- die Einbindung der Führungskräfte in die Korruptionsprävention, 

- die Entwicklung geeigneter Kontrollmechanismen, 

- die Mitwirkung bei der Konzipierung und Fortschreibung der Korruptionsprävention, 

- die Mitwirkung bei der Ermittlung der gefährdeten Bereiche und der Erstellung eines 

Gefährdungsatlasses. 

 

3. Mit welchen Maßnahmen sensibilisieren Sie die Bediensteten im Hinblick auf Korruption in 

allen Ebenen der Stadtverwaltung und wie schärfen Sie deren Verantwortungsbewusstsein für 

dieses Thema?  

 

Im Rahmen der Überarbeitung der Dienstanweisung zur Korruptionsprävention wurden alle 

Fachbereiche, sowie alle Fraktionen um Stellungnahme zur Dienstanweisung und zum 

Ehrenkodex für Stadtratsmitglieder gebeten. Korruptionsprävention betrifft alle.  

Innerhalb dieses Diskussionsprozesses werden sich nicht nur die Belegschaft, sondern auch die 

Mitglieder des Stadtrates mit diesem Thema befassen. Auf diesem Wege werden alle Beteiligten 

für dieses Thema sensibilisiert. 

 

Im selben Kontext steht die gerade überarbeitete Dienstanweisung Vergaben. Bereits hier 

werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf mögliche Gefahren hingewiesen sowie 

Kontrollmechanismen automatisiert.   

 

Bereits bei der Personalauswahl und Stellenbesetzung wird auf leistungsorientierte, gerechte 

und transparente Stellenbesetzung geachtet. Bei der Besetzung von Führungspositionen sowie 

der Auswahl neuer Bediensteter in gefährdeten Bereichen sollen in den 

Personalaufnahmegesprächen Fragen zur persönlichen Haltung von Bewerbern gegenüber 

Korruption gestellt werden. 

 

Nach erfolgter arbeitsplatzbezogener Risikoanalyse sollen Beschäftigte die einer sehr hohen 

Risikogruppe zuzuordnen sind, mindestens alle fünf Jahre einer Personalrotation unterzogen 

werden. Die aktuelle Personalsituation hat auf dieses Instrument einen nicht zu verkennenden 

Einfluss.  

 

Alternative Präventionsinstrumente werden darum sein: 

 

- konsequente Umsetzung bzw. Ausbau des Vier-Augen-Prinzips, 

- Funktionstrennung, 

- Einsatz technischer Plausibilitätsprüfungen, 

- Änderungen der Aufbau – und Ablauforganisation, 

- Intensivierung der Fach – und Dienstaufsicht sowie 

- Ausbau des Controllings. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

A. Bausewein 
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